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• IV. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow 

• Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Behrenshagen“ 
Stellungnahme der DB AG gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes 
Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zum oben genannten 
Verfahren. 

Gegen die Flächennutzungsplanänderung bestehen aus Sicht der Deutschen Bahn AG keine 
grundsätzlichen Bedenken. 

Zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 4 sind nachfolgende Bedingungen, Auflagen und 
Hinweise zu beachten und einzuhalten. 

• Bei den angrenzenden Flächen der DB Netz AG handelt es sich um gewidmete 
Eisenbahnbetriebsanlagen, die dem Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes 
(EBA) unterliegen. 

• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu 
Immissionen führen können. 

• Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von 
der Gemeinde oder dem Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen 
vorzusehen bzw. vorzunehmen. 

• Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges 
Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig 
und durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft 
auszuschließen.  
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• Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen zu 
beschädigen oder zu verunreinigen, Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen oder 
andere betriebsstörende sowie betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 

• Die Flächen des Geltungsbereichs befinden sich in der Nähe unserer Oberleitungsanlagen. 
Wir weisen hiermit ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15.000 V Spannung der 
Oberleitung hin und die hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen. 

• Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. 
Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach 
der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende 
Abschirmungen anzubringen. 

• Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der geplanten 
Photovoltaikanlagen keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des 
Eisenbahnbetriebs entstehen können. 

• Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit der Anlage, die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen sind, keine 
Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei den auf der Strecke verkehrenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden können. 

• Bahngelände darf weder im noch über dem Erdboden überbaut werden. Grenzsteine sind 
vor Baubeginn zu sichern. Sie dürfen nicht überschüttet oder beseitigt werden. 
Erforderlichenfalls sind sie zu Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften 
jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen 
gerechnet werden muss. 

• Bei allen geplanten Maßnahmen ist zu beachten, dass die vorgegebenen Vorflutverhältnisse 
der Bahnkörper-Entwässerungsanlagen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Dem 
Bahnkörper darf von der geplanten Maßnahme nicht mehr Oberflächenwasser als bisher 
zugeführt werden. 

• Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den 
anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, 
technischen Bedingungen und einschlägigen Regelwerke zu erfolgen. Der Eisenbahnbetrieb 
auf der angrenzenden Bahnstrecke darf weder behindert noch gefährdet werden. 

• Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die Errichtung und die geplante 
Maßnahme betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist ständig und 
ohne Einschränkungen, auch insbesondere während der Baudurchführung, zu 
gewährleisten. 

• Es sind Flucht- bzw. Rettungswege freizuhalten, um die Sicherheitspflichten nach § 4 AEG 
erfüllen zu können. Es sind Zuwegungen freizuhalten, um die Instandhaltung der 
Bahnanlagen zu gewährleisten. 

• Bei allen Arbeiten im Bereich von Anlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) ist das 
bautechnische Regelwerk der DB Netz AG in Verbindung mit der Eisenbahnspezifischen 
Technischen Baubestimmungen (EiTB) des EBA zu beachten. 

• Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum 
Schutz der Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von 
Sicherheitsabständen zwingend vorgeschrieben. 
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• Werden durch die Planungen Kreuzungen von Bahnstrecken mit Leitungen erforderlich, so 
sind hierfür entsprechende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei DB 
AG, DB Immobilien zu stellen. 

• Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung 
und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn 
weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren. 

 

Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den 
Satzungsbeschluss zu übersenden.  

 

Für Rückfragen bitten wir Sie, sich an den Mitarbeiter des Teams Baurecht, Herrn Christian 
Zielzki, zu wenden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien, Region Ost 
 
 
 
 
i.V. 
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